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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Landesverbände zum Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
„Strukturfonds zukunftsfähig für Schleswig-Holstein gestalten“ (LT-Drs. 17/1860) 
 
 
Sehr geehrter Herr Voß, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 
17/1860) schriftlich Stellung nehmen zu können. Leider ist es unseren Verbänden allerdings nicht 
möglich, an der für den 8. Februar 2012 terminierten mündlichen Anhörung teilzunehmen. Gerne 
sind wir aber bereit - sollte der Ausschuss es für notwendig halten -  zu einem späteren Zeitpunkt 
unsere schriftlichen Ausführungen mündlich zu erläutern. 
 
Stellungnahme des Bundesrates vom 16. Dezember 2011 
 
In der Bewertung des vorgelegten Antrags ist zu berücksichtigen, dass dieser vom 21. Septem-
ber 2011 stammt, also kurz vor Veröffentlichung der nunmehr in der Diskussion befindlichen Le-
gislativentwürfe entstanden ist. Zudem hat der Bundesrat sich in der Zwischenzeit mit dem Ve-
rordnungsentwurf der Kommission zu den gemeinsamen Bestimmungen  für alle Fonds befasst 
und am 16. Dezember 2011 eine Stellungnahme beschlossen (BR-Drs. 629/11). 
 
Die in der Stellungnahme des Bundesrates enthaltene grundlegende Kritik an dem Verordnungs-
entwurf wird von den kommunalen Landesverbänden im Wesentlichen geteilt. Dies betrifft insbe-
sondere die Ablehnung einer neuen „Übergangsregion“, die Ablehnung der direkten Förderung 
durch die Kommission über das Instrument der Fazilität „Connecting Europe“, die Festlegung von 
Quoten für die Fonds auf der Europäischen Ebene, die Ablehnung der Konditionalitäten und die 
Nichteignung der vorgesehenen Partnerschaftsvereinbarungen. Hauptinstrument der Programm-
planung und Umsetzung müssen auch nach Auffassung der Kommunalen Landesverbände wei-
terhin die Operationellen Programme bleiben. Diesen verbleiben aber kaum Steuerungsmöglich-
keiten, regionale oder lokale Besonderheiten oder Abweichungen zu berücksichtigen. Dies gilt 
insbesondere auch für ein - zwar zu den stärkeren Regionen gehörendes - Bundesland, das ei-
gentlich finanzschwach ist. Über die Quoten der EU werden dann letztlich landespolitische 
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Schwerpunkte bestimmt - diese zu bestimmen sollte allerdings dem Land unter Beteiligung der 
kommunalen Ebene überlassen bleiben. Bei verminderten Fördermitteln, also begrenzten Res-
sourcen, muss ein möglichst wirksamer Mitteleinsatz gewährleistet werden, dass heißt es muss 
eine in Abgrenzung zu den Wirtschafts- und Sozialapartnern kommunal geprägte,  mit den För-
derpolitiken des Landes verzahnte Gesamtstrategie festgelegt werden. 
Zudem ist aus Sicht der Kommunalen Landesverbände äußerst problematisch zu bewerten, dass 
bestimmte bisherige Kernbereiche der Strukturfondsförderung künftig nicht mehr förderfähig sein 
sollen. Dies betrifft z.B. öffentliche Infrastruktur wie die Erschließung von Gewerbegebieten und 
touristische sowie wirtschaftsnahe Infrastruktur. Dass diese weiterhin gefördert werden müssen, 
entspricht auch einer Forderung des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages, der bereits im 
Jahr 2010 eine grundsätzliche Positionierung zu der Strukturfondsreform erarbeitet hat (vgl. An-
lage). 
   
Abweichende Auffassungen bestehen allerdings zu den folgenden Ziffern der Bundesratsdruck-
sache: 
 
Ziffer 45 „Operationelle Programme“ 
Entgegen der Positionierung des Bundesrates begrüßt die kommunale Ebene den Ansatz, Um-
setzungsverantwortlichkeiten und Förderentscheidungen auf die lokale Ebene zu delegieren. 
Dies entspricht dem auch von der EU befürworteten „bottom-up“-Ansatz. Insofern wäre der An-
satz der Verordnung, dieses für das Land verpflichtend vorzusehen, zu begrüßen.  
Ziffern 58, 59 „Territoriale Entwicklung“ 
Entgegen der Auffassung des Bundesrates sollte die Zuweisung fester Mittelkontingente aus den 
Operationellen Programmen an lokale Gruppen nicht nur eine Option sein. Die Ziffer 59 wird ab-
gelehnt, denn es wäre aus Sicht der Kommunalen Landesverbände zu begrüßen, Umsetzungs-
verantwortlichkeiten und Förderentscheidungen stärker auf die lokale Ebene zu übertragen. 
Ebenso wird folgerichtig auch die Ziffer 69 abgelehnt. Der Schleswig-Holsteinische Landkreistag 
hatte bereits mit dem oben erwähnten Positionspapier eine weitere Delegation von Entschei-
dungsbefugnissen gefordert. Dies bietet sich insbesondere vor dem Hintergrund an, dass nach 
Auffassung des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages bei einer Kommunalisierung der Regi-
onalplanung auf die Ebene der Kreise und kreisfreien Städte optimale Synergien freisetzen wür-
de (vgl. Positionspapier S.4). 
Ziffer 93 „Finanzinstrumente“ 
Revolvierende Finanzinstrumente werden abgelehnt, da diese zur Finanzierung öffentlicher Inf-
rastrukturen nicht geeignet sind und die Mittelausschüttung verkomplizieren.  
 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
„Strukturfonds zukunftsfähig für Schleswig-Holstein gestalten“ (LT-Drs. 17/1860) 
 
Im Einzelnen nehmen wir zu dem Antrag – nach Abstimmung mit den Wirtschaftsförderungsge-
sellschaften der Kreise/kreisfreien Städte – wie folgt Stellung: 
 
 
1. Konzentration auf die Strategie Europa 2020 - Allgemeine Verordnung 
 
Die allgemeine Verordnung gibt elf thematische Ziele vor, die im Einklang mit der Strategie EU 
2020 durch die Förderung aus den GSR-Fonds unterstützt werden sollen (Art. 9). 
 

Ø Das Förderspektrum soll mit den von der Kommission vorgeschlagenen thematischen 
Zielen allein auf die Strategie Europa 2020 ausgerichtet werden. Die Regionen dürfen 
aber aus unserer Sicht nicht eingeschränkt werden, integrierte regionale Entwicklungs-
strategien auf den Weg zu bringen, die den jeweiligen regionalen Stärken und Bedarfen 
gerecht werden und einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des Wirtschaftswachstums 
und der Beschäftigung leisten können. Die vorgegebenen elf Ziele stellen eine sehr enge 
thematische Eingrenzung der Fördermöglichkeiten insgesamt dar. Aus der Sicht struktur-
schwacher Regionen fehlen hier insbesondere die für die Regionalentwicklung äußerst 
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bedeutsamen Themen Tourismus und wirtschaftsnahe Infrastruktur (Gewerbegebiete, 
Hafeninfrastruktur, demographischer Wandel). Viele Kommunen sind auf eine Infrastruk-
turförderung vor dem Hintergrund knapper Haushalte mehr denn je existenziell angewie-
sen, wollen sie ihr Gemeinwesen zukunftsorientiert weiter entwickeln. Die Kritik des Bun-
desrates wird ausdrücklich geteilt. 
 

 
2. Gemeinsamer strategischer Rahmen für alle Strukturfonds – Allgemeine Verord-

nung 
 

Die Ziele der Strategie EU 2020 werden in zentrale Aktionen zu den thematischen Zielen für die 
Fonds des Gemeinsamen Strategischen Rahmens (GSR) übertragen (Art. 10). 
 

Ø Wir begrüßen eine künftige Abstimmung bzw. Zusammenlegung der verschiedenen 
Fonds im Sinne einer Gesamtkonzeption dem Grunde nach, die Umsetzung ist aus unse-
rer Sicht jedoch methodisch und formell nicht gelungen.  

 
Unsere Mitglieder haben die Erfahrung gemacht (u.a. URBAN, AktivRegion), dass inte-
grierte Entwicklungsansätze - thematisch wie räumlich - erfolgversprechend sind, da sie 
in der Lage sind die Forderung nach intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachs-
tum umzusetzen.  
Dies sollte sich aus der Sicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein in einer stärkeren 
Förderung von Stadt-Land-Kooperationen im planerischen und projektbezogenen Bereich 
niederschlagen, da Städte - wie inzwischen auch die EU anerkennt - Motoren der Ent-
wicklung, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihr Umland sind. Dabei muss künftig 
auch eine Förderung der kreisfreien Städte möglich sein, was bisher in den AktivRegio-
nen ausgeschlossen war. 
Demgegenüber kritisieren der Schleswig-Holsteinische Landkreistag und der Schleswig-
Holsteinische Gemeindetag die Schwerpunktsetzung der EU für den städtischen Raum 
und fordern eine gleichberechtige Berücksichtigung des ländlichen Raumes. Beide Ver-
bände präferieren den Ansatz generell lokale Entwicklungskonzepte/-strategien zu för-
dern. Inwiefern dies auf Grundlage der Begrifflichkeit „Funktionale Räume“ möglich sein 
wird, ist mangels Definition nicht geklärt.  

 
Die Förderung integrierter Ansätze kann zugleich dadurch unterstützt werden, dass der 
ländliche bzw. städtische Entwicklungsbereich die im Rahmen von Unterprogrammen 
bzw. Globalzuschüssen bewilligten Fördermittel eigenverantwortlich verwaltet. Dies un-
terstützt schlanke Vor-Ort-Strukturen und macht Förderentscheidungen unabhängiger von 
landespolitischen Erwägungen. 
 

Ø Die alleinige Ausrichtung des GSR auf die Ziele und Vorsätze der EU-Strategie für intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum widerspricht aber den primärrechtlich 
definierten Aufgaben und Zielen der Fonds und schränkt deren Einsatzbereiche zu sehr 
ein. Der GSR sollte nicht als delegierter Rechtsakt durch die Kommission erlassen wer-
den können. Vielmehr müssen die Mitwirkungsrechte des Europäischen Parlamentes und 
der Mitgliedsstaaten gewahrt bleiben, da es sich hier um nicht unwesentliche Weichen-
stellungen für die Ausgestaltung der Kohäsionspolitik handelt. 
 
 

3. Partnerschaftabkommen bzw. Regionalverträge – Allgemeine Verordnung 
 

Ø Die Anforderungen an die Einreichung und Umsetzung der Operationellen Programme 
werden um ein Vielfaches höher als in der laufenden Förderperiode. So ist eine Partner-
schaftsvereinbarung (Art. 13-15) zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten ab-
zuschließen. Die Vereinbarungen sollen an die Ziele der Strategie Europa 2020 und der 
nationalen Reformprogramme anknüpfen. Die Partnerschaftsvereinbarung in der vorge-
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schlagenen Gestaltung überschreitet den erforderlichen Umfang bei weitem und führt zu 
einer bedenklichen Komplexitätssteigerung, die den in Aussicht gestellten Vereinfa-
chungsbestrebungen deutlich widerspricht. 
Diese Neuausrichtung der Kommission lehnen wir deshalb ab. 
 

Ø Die operationellen Programme (Art. 23-25) müssen damit in Einklang stehen und gleich-
zeitig mit der Partnerschaftsvereinbarung eingereicht werden. Die Partnerschaftsverein-
barung ist in Deutschland für alle Bundesländer gemeinsam aufzustellen, d.h. unter-
schiedliche Prioritäten und verschiedene Geschwindigkeiten der Programmplanung der 
Länder müssen koordiniert werden. Dieser Planungsprozess wird erhebliche Zeit in An-
spruch nehmen, so dass ein verzögerter Programmstart mit all seinen Folgeproblemen zu 
befürchten ist. Diese Regelung ist daher abzulehnen, zumindest ist aber eine flexiblere 
Ausgestaltung der Einreichungsmöglichkeiten und damit des Starts der einzelnen Pro-
gramme zu fordern.  
Die Komplexität und der Umfang der vorgeschlagenen Verwaltungsregelungen, unter an-
derem durch die Einführung von Akkreditierungsverfahren, jährlichen Rechnungsab-
schlüssen und erweiterten Berichtspflichten, werden vor allem zu Lasten der Mitgliedstaa-
ten und Regionen - aber auch der Empfänger – den Verwaltungsaufwand bei der Abwick-
lung der Programme erhöhen. Hier sind Nachbesserungen der vorgeschlagenen Rege-
lungen zu fordern. 
 
 

4. Grundsatz der Konditionaliät – Allgemeine Verordnung 
 
Die EU-Kommission plant die Einführung von Konditionalitäten, deren Einhaltung mit der Pro-
grammabwicklung und Mittelauszahlung verknüpft werden soll (Art. 17-22). 
 
Ø Diese Verknüpfung ist aus regionaler und auch kommunaler Sicht sehr kritisch zu sehen, da 

die Einhaltung der Konditionalitäten in den meisten Fällen außerhalb des Einflussbereichs 
der kommunalen und auch der regionalen Ebene liegt. Die Nichteinhaltung von Konditionali-
täten auf nationaler Ebene hätte somit den Verlust finanzieller Planungssicherheit für die 
Programme auf der Umsetzungsebene zur Folge. Die Möglichkeit der Aussetzung von Zah-
lungen infolge von Leistungsüberprüfungen ist ebenfalls abzulehnen, da die Wirkung der 
Förderung häufig erst mittel- bis langfristig erkennbar wird und auch andere Einflussfaktoren 
(z. B. die konjunkturelle Situation) eine Rolle spielen. Dadurch entstehen den Länderhaushal-
ten unkalkulierbare finanzielle Risiken. 

 
 
5. Flexible innovative Finanzierungsinstrumente – revolvierende Fonds etc. – Allge-

meine Verordnung 
 
Wir lehnen den Vorschlag zu revolvierenden Fonds zur Förderung von Unternehmen unter dem 
Aspekt ab, dass sie zur Förderung von Infrastrukturen herangezogen werde. Dies ist angesichts 
knapper öffentlicher Kassen unrealistisch. 
 
 
6. Prioritätensetzung in Wettbewerbsregionen - EFRE-Verordnung 
 
„In stärker entwickelten Regionen unterstützt der EFRE keine Investitionen in Infrastruktureinrich-
tungen, die grundlegende Dienstleistungen für die Bürger in den Bereichen Umwelt, Verkehr und 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bereitstellen.“ (Art. 3). 
 
Ø Hier handelt es sich um ein sehr undifferenziertes Ausschlusskriterium. Die Ausstattung bei-

spielsweise mit Kommunikationsinfrastruktur in Breitbandqualität ist EU-weit sehr unter-
schiedlich. In den stärker entwickelten Regionen ist nicht automatisch eine flächendeckende 
Breitbandversorgung gegeben. Dieses Ungleichgewicht sollte berücksichtigt und Förderung 
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von Investitionen in diese Infrastruktur auch in stärker entwickelten Regionen ermöglicht wer-
den. Durch diese Einschränkung wird wie auch in der auslaufenden Förderperiode ein För-
dergefälle innerhalb Europas entstehen, das zu Verlagerungen führen kann, die weder einen 
Mehrwert haben noch zu mehr Wachstum führen. 

 
In stärker entwickelten Regionen ist eine thematische Konzentration von 80 % der EFRE-Mittel 
auf die Ziele 1 („Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“), 3 
(„Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen“) und 4 („Förderung der 
Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft“) vorgese-
hen. Mindestens 20 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler Ebene werden dabei dem the-
matischen Ziel Nr. 4 zugewiesen (Art. 4). 
 
Ø Dies ist eine weitere sehr starke Einschränkung der möglichen Förderbereiche für Schleswig-

Holstein. Das übergeordnete Ziel der EU-Regionalpolitik, nämlich die Herstellung gleichwerti-
ger Lebensbedingungen in allen Teilen der Gemeinschaft durch die Förderung von Wachs-
tum und Beschäftigung und damit die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalts in der Europäischen Union, tritt somit sehr stark in den Hintergrund. Die Bestim-
mung dieser Förderschwerpunkte sollte allerdings nicht in der EU, sondern auf Landesebene 
unter Beteiligung der kommunalen Ebene erfolgen. 
 

Ø Zum Punkt Städtische Dimension (Art. 7-9) ist aus Sicht des Städteverbandes Schleswig-
Holstein grundsätzlich zu begrüßen, dass eine spezifische Unterstützung von Prozessen der 
nachhaltigen Stadtentwicklung vorgesehen ist. Die Festlegung auf eine Liste von maximal 20 
Städten je Mitgliedsstaat, in denen umfassende Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung durchgeführt werden sollen, erscheint aber willkürlich und insbesondere für 
Deutschland nicht anwendbar. Eine entsprechende Unterstützung der ländlichen Räume mit 
ihren spezifischen Problemen und entsprechende Möglichkeiten der Durchführung innovati-
ver Maßnahmen wären ebenfalls wünschenswert. 

 
 
7. Weitere Anmerkungen: 
 

Ø Die Vorschläge zu Strategien für lokale Entwicklung, Gemeinsame Aktionspläne, Inte-
grierte territoriale Investitionen (Art. 28-31, 87, 88, 93-98, 99) mit der Möglichkeit integrier-
te lokale oder territoriale Entwicklungsstrategien mit einer Art Regionalbudget und einem 
fondsübergreifenden Ansatz auszustatten, sind aus unserer Sicht grundsätzlich zu be-
grüßen. Da die Vorgaben zur thematischen Konzentration die Möglichkeiten einer inte-
grierten Regionalentwicklung stark einschränken und hiermit gegebenenfalls ein gewisser 
Ausgleich geschaffen werden könnte ist dies im kommunalen Sinn. Die genaue Ausge-
staltung und Abgrenzung dieser Instrumente bleibt jedoch mit den vorliegenden Verord-
nungsentwürfen noch unklar.  

 
Ø Im Hinblick auf die Förderfähigkeitsregeln (Art. 59) ist der Vorschlag der Kommission, 

dass Ausgaben für Mehrwertsteuer künftig nicht mehr erstattungsfähig sein sollen, abzu-
lehnen. Dies würde de facto zu einer erheblichen Verringerung der Förderquote führen 
und insbesondere bei größeren Infrastrukturvorhaben die Realisierbarkeit durch die oh-
nehin finanzschwachen kommunalen Projektträger in Schleswig-Holstein gefährden. 

 
Ø Die EU-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, für die kommende Förderperiode für eine 

vereinfachte Umsetzung der Kohäsionspolitik zu sorgen sowie den bürokratischen Auf-
wand für die Empfänger zu verringern.  
 

Ø Der von der EU neu vorgeschlagene sektorale Fonds „Connecting Europe“ (Infrastruktur-
ausstattung) wird von uns abgelehnt. Zwar ist die Zielrichtung auch für Schleswig-
Holstein besonders im Hinblick auf den Netzausbau für erneuerbare Energien und Ha-
fenhinterland- Anbindung von Bedeutung plausibel. Da die Kommission hier jedoch erst-
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malig eine Art „Vorwegabzug“ in die direkte Kontrolle und Verwaltung stellen will, entzieht 
sie der regionalen und lokalen Verantwortung umfassende Mittel. Dies kann nicht im Sin-
ne einer Stärkung regionaler Politik akzeptiert werden. 

 
Ø Angesichts äußerst knapper kommunaler Haushalte lehnen wir, wie die Länder, Überle-

gungen der EU ab, die bisherigen Kofinanzierungshöchstsätze unter 50 Prozent abzu-
senken. 

 
Fazit: 
 
Wichtige Handlungsfelder des Zukunftsprogramm Wirtschaft Schleswig-Holstein 2007 bis 2013, 
an deren Fortführung ein hohes Interesse besteht, sind aus regionaler Sicht die Bereiche Weiter-
bildungsinfrastruktur, Regionale Entwicklungsprozesse und –Kooperationen sowie Cluster und 
Regionalmanagements, Gewerbegebiete, Breitbandversorgung, Altlastensanierung und Flächen-
recycling, Hafeninfrastruktur, Küstenschutz, Nachhaltige Stadtentwicklung und Tourismus. 
Gerade die zentralen Maßnahmenbereiche Tourismus und wirtschaftsnahe Infrastruktur (Gewer-
begebiete, Hafeninfrastruktur) sowie Breitband, in denen ein hoher tatsächlicher Förderbedarf 
besteht, finden in den neuen Verordnungsentwürfen keine explizite Erwähnung bzw. ihre Förder-
fähigkeit in den stärker entwickelten Regionen wird verneint.  
Die Entwicklung von Tourismus und Gewerbegebieten sowie eine angemessene Breitbandver-
sorgung bedingen sich gegenseitig und dienen gemeinsam der Stärkung des endogenen Poten-
zials in strukturschwächeren und/oder ländlichen Gebieten.  
Touristische Wertschöpfung hat für die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Region eine hohe 
Bedeutung. Auch der Städtetourismus ist ein zukunftsfähiger Sektor, den es zu stärken gilt. Inno-
vationen in diesem Bereich müssen durch die Tourismusförderung gewährleistet werden. Gerade 
in den Städten ist der Tourismus ein sehr wichtiges regionalpolitisches Instrument. 
Klassische Regionalentwicklungsmaßnahmen, die eine ausreichende Basisinfrastruktur-
ausstattung vor Ort sicherstellen, sind unabdingbare Voraussetzung für die Bestandssicherung 
und Ansiedlung von Unternehmen und eine prosperierende wirtschaftliche Entwicklung. Nur auf 
dieser Basis können die Regionen schließlich auch einen Beitrag zur EU-Strategie für intelligen-
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum leisten. Daher dürfen europäische Vorgaben und 
Prioritäten die Flexibilität vor Ort nicht zu stark einschränken. Die Fördergebiete müssen weiter-
hin die Möglichkeit haben, auf der Grundlage breit gefächerter Maßnahmenbereiche und Förder-
instrumente, entsprechend der spezifischen regionalen Bedürfnisse eigene Prioritäten zu setzen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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